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        Allgemeine Verkaufs- und Lieferbedingungen der PHD Türtechnik GmbH 
 
 
 
 

1. Allgemeines: 
Für sämtliche Geschäf te gelten unsere nachstehenden Verkaufs- und Lieferbedingungen, sofern nicht schrif tlich andere 
Vereinbarungen getrof fen wurden. Mit Auf tragserteilung, spätestens nach Abnahme unserer Lieferung, sind unsere Lieferungs - und 

Zahlungsbedingungen vom Käufer als rechtlich bindend anerkannt. Den Einkaufsbedingungen des Käufers ist hiermit formell 
widersprochen. Durch die Abänderung einzelner Bedingungen wird die Rechtsgültigkeit der übrigen nicht berührt. Mündliche oder  
telefonische Vereinbarungen, sowie Erklärungen unserer Vertreter sind für uns nur dann bindend, wenn wir sie schrif tlich best ätigt 

haben. 
Höhere Gewalt, Mobilmachung, Krieg, Streik, Aussperrungen oder ähnliche Ereignisse, auch wenn sie sich nur auf  Schwierigkeiten der 
Materialbeschaf fung beschränken, entbinden uns von unseren Verpf lichtungen.  

 
2. Angebote: 
Unsere Angebote sind stets f reibleibend. Auf träge und deren Änderungen sind für uns erst nach unserer schrif tlichen Bestätigung 

bindend. 
 
3. Preise: 

Sämtliche Preise verstehen sich für die Ware ab Werk Essen ausschließlich Fracht und Verpackung, soweit nichts anders schrif t lich 
vereinbart wurde. Versicherungskosten sind nicht im Preis enthalten. Die Ware reist immer auf  Gefahr des Bestellers. Die 
Mehrwertsteuer ist jeweils in gesetzlicher Höhe den Preisen hinzuzurechnen, wenn nicht direkt ausgewiesen ist.  

 
4. Ausführung: 
Änderungen und Abweichungen in der Ausführung eines Auf trages sind durch uns zulässig, wenn sie aus technischen Gründen 

notwendig sind. Auf tragsänderungen nach Ausfertigung der Auf tragsbestätigung können wir nur berücksichtigen, wen die Kosten v om 
Käufer übernommen werden. 
 

5. Lieferfristen/Lieferung: 
Werden nach Möglichkeit eingehalten, sind aber stets unverbindlich. Dem Besteller steht gegenüber uns kein Anspruch auf  
Schadenersatz oder Verzugsstrafen wegen verspäteter oder unterbliebener Lieferung zu. Zum Rücktritt ist der Besteller erst dann 

berechtigt, wenn er uns zuvor eine angemessene Nachfrist gesetzt hat. Unsere Warenlieferung erfolgt, sofern nicht schrif tlich  andere 
Vereinbarungen getrof fen wurden, generell unfrei. Lieferungen an uns sind prinzipiell f rei Haus, unfreie- oder Nachnahmelieferungen 
werden nicht angenommen. 

 
6. Zahlung: 
Unsere Rechnungen sind zahlbar: 

a) innerhalb 10 Tagen ab Rechnungsdatum ohne Abzug (netto) 
b) Rechnungen über Montagen oder Reparaturen sind sofort nach Erhalt ohne Abzug von Skonto fällig  
Zahlungen werden stets zur Begleichung der ältesten fälligen Schuldposten zuzüglich der darauf  aufgelaufenen Verzugszinsen 

verwendet. Bei Zahlungsverzögerungen sind die üblichen Bankkreditzinsen zu bezahlen, ohne dass es einer vorherigen Mahnung 
bedarf . Wechsel werden nur erfüllungshalber in Zahlung genommen, wenn dies besonders vereinbart wurde. Entstehende 
Diskontspesen, Einzugsgebühren und Wechselsteuer trägt der Besteller. Skontoabzug bei Wechselzahlungen ist ausgeschlossen. Be i 

Wechseln, Akzepten und Schecks, bei denen eine Zahlungsfrist angegeben ist, wird keinerlei Verbindlichkeit für rechtzeitiges Vorzeigen 
und Formrichtigkeit übernommen. 
 

7.Zahlungsverzug: 
Bei Handelsgeschäf ten mit Kauf leuten treten die Verzugsfolgen ohne Mahnung mit dem auf  der Rechnung ausgedruckten 
Fälligkeitsdatum ein. Verzugszinsen werden mit 5% p.a. über dem Basiseinsatz der Europäischen Zentralbank berechnet. Sie sind  

höher oder niedriger anzusetzen, wenn der Verkäufer einen höheren Zinssatz, oder der Käufer eine niedrigere Belastung nachwei st. 
Die Zurückhaltung der Zahlung oder Aufrechnung wegen irgendwelcher Gegenansprüche ist ausgeschlossen. Bei Zahlungsverzug, 
drohender Zahlungseinstellung insbesondere, wenn bei dem Besteller Zwangsvollstreckungen oder Wechselproteste vorkommen, sind 

wir befugt, die gelieferte Ware sicherheitshalber an uns zu nehmen, ohne dass hierdurch die Zahlungspf licht des Bestellers er lischt. 
Ferner werden in diesen Fällen alle unsere ausstehenden Forderungen, auch Wechsel, sofort fällig. Wir sind berechtigt, vom Vertrag 
zurückzutreten. Ist die Lieferung noch nicht erfolgt, können wir nach unserer Wahl die Lieferung von vorheriger Sicherheitsleistung 

abhängig machen oder vom Vertrag zurücktreten, sofern Ungünstiges über die Vermögenslage des Bestellers bekannt wird, 
insbesondere sofern dieser in Zahlungsverzug gerät. 
 

8. Eigentumsvorbehalt: 
Sämtliche gelieferten Waren bleiben unser Eigentum bis zur Erfüllung aller uns zustehenden Ansprüche, insbesondere auch bis zur 
Einlösung sämtlicher in Zahlung gegebener Wechsel und Schecks in bar bis zu unserer vollständigen Freistellung aus eventuelle n 
Verbindlichkeiten, die wir im Interesse des Bestellers eingegangen sind. Für gelieferte Waren gilt verlängerter Eigentumsvorb ehalt in 

Ergänzung des § 455 BGB. Der Besteller ist berechtigt, die Vorbehaltsware im Rahmen seines normalen Geschäf tsbetriebs unter 
Berücksichtigung nachstehender Bedingungen zu verwerfen, oder sofern er Wiederverkäufer ist, weiter zu veräußern. Ein Weiterverkauf  
darf  nur gegen Barzahlung oder unter ausdrücklichem Hinweis auf  den bestehenden Eigentumsvorbehalt zu unseren Gunsten erfolgen. 

Für den letztgenannten Fall gehen sämtliche Forderungen und sonstige Ansprüche des Bestellers gegenüber dem Dritten auf  uns über. 
Wird der gelieferte Gegenstand mit anderen vermischt oder verbunden, so erwerben wir an der etwa neu entstehenden Sache das 
Miteigentum im Verhältnis des Wertes der Vorbehaltsware zu dem Wert der anderen Gegenstände, wobei die Besitzübergabe dadurch  

ersetzt wird, dass der Besteller die Gegenstände als unentgeltlicher Verwahrer für uns in unmittelbarem Besitz behält. Der fü r den 
Weiterverkauf  vereinbarte Rechtsübergang gilt entsprechend. Der Besteller ist berechtigt, die abgetretenen Forderungen einzuziehen, 
solange wir keine abweichenden Anweisungen erteilen, jedoch ist der Besteller verpf lichtet, uns auf  Verlangen die Drittschuld ner 

aufzugeben und ihnen die Abtretungen anzuzeigen. Entsprechendes gilt, sofern der Besteller bei der Weiterverwertung keinen 
Kaufpreisanspruch, sondern einen Vergütungsanspruch erwirkt. Dieser Vergütungsanspruch geht nur in Höhe des Rechnungsbetrages  
der bei dem Verwertungsgeschäf t verwendeten Vorbehaltsware auf  uns über.  
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9. Aufrechnung: 
Aufrechnung mit Ansprüchen jeglicher Art des Bestellers ist unzulässig, desgleichen Zurückbehaltung von Zahlungen wegen solcher 
Ansprüche. 

 
10. Abnahme und Gefahrenübergang 
Die gelieferte, montierte oder in Betrieb genommene Ware gilt als abgenommen. wenn dies vom Kunden bestätigt wird, jedoch 

spätestens 14 Tage nach Montage, Inbetriebnahme oder Benutzung. Alle Gefahr geht auf  den Besteller über, wenn die Lieferung d as 
Werk verlässt oder dem Besteller zur Verfügung gestellt wird.  
 

11. Mängelrügen 
Beanstandungen unserer Lieferungen müssen sofort, spätestens aber 8 Tage nach Empfang der Ware erhoben werden. Nach Ablauf  
dieser Frist gilt unsere Lieferung als vereinbarungsgemäß ausgeführt. Bei berechtigten Beanstandungen haben wir das Recht auf  

Nachbesserung oder Lieferung mangelf reier Ersatzware. Weitere Ansprüche auf  Ersatz mittelbarer oder unmittelbarer Schäden sind 
ausgeschlossen. 
 

12. Mängelhaftung (Gewährleistung): 
Wir haf ten nur unserem Vertragspartner gegenüber, somit sind Gewährleistungsansprüche nicht abtretbar. Die Gewährleistung  er folgt 
nach den allgemeinen Lieferbedingungen für Erzeugnisse und Leistungen der Elektroindustrie und nach DIN unter Hinweis darauf ,  dass 

die Anwendung der VOB gemäß § 1, Zif fer 2, Teil A der VOB die Lieferung und Montage maschineller Einrichtungen ausschließt und 
hierzu auch automatische Türöf fneranlagen gehören. Für die von uns gelieferten Maschinen übernehmen wir auf  die Dauer von 24 
Monaten, vom Tage der Lieferung an gerechnet, eine Gewähr der Art, dass alle während dieser Zeit nachweisbar infolge fehlerha f ter 

Bauart, schlechter Baustof fe oder mangelhaf ter Ausführung schadhaf t oder unbrauchbar gewordenen Teile nach unserer Wahl erset zt 
oder instand gesetzt werden. Die Feststellung der diese Gewährleistungspf licht auslösenden Mängel ist uns unverzüglich schrif tlich zu 
melden. Zur Vornahme des von uns notwendig erscheinenden Abhilfe sowie zur Lieferung von Ersatzmaschinen und Ersatzteilen ist  

uns eine angemessene Frist und Gelegenheit zu gewähren. Wird diese verweigert, so sind wir von der Mängelhaf tung befreit. die  
beanstandeten Teile sind sofern dies möglich ist, in unser Werk einzusenden. Bei Einsendung beanstandeter Maschinen oder Teil e 
derselben erfolgt der Hin- und Rückversand auf  Rechnung und Gefahr des Bestellers. Wird nachträglich durch uns festgestellt, dass es 

sich um Leistungen gehandelt hat, die nicht unter unsere Gewährleistungspf licht fallen, so werden die angefallenen Kosten ebenso 
verrechnet. Voraussetzung für unsere Gewährleistungspf licht ist ein normaler Gebrauch der von uns gelieferten Maschinen und 
Apparate und eine sachgemäße Behandlung. Bei eigenmächtiger Abänderung oder Instandsetzung unserer Erzeugnisse erlischt 

unsere Gewährleistungspf licht. 
Für die von uns durchgeführten Nachbesserungen oder Reparaturen haf ten wir im gleichen Umfang wie für den Liefergegenstand, 
jedoch nur auf  Dauer von 6 Monaten. Die Frist beginnt mit dem Tag der Nachbesserung. Sich aus der vorstehenden Regelung 

ergebende Ansprüche verjähren in 3 Monaten, beginnend mit dem Datum der rechtzeitig in der Gewährleistungsfrist erhobenen 
Mängelrüge, f rühestens jedoch mit Ablauf  der Gewährleistungspf licht.  
 

13. Montage- und Kundendienstarbeiten: 
Unsere Montagen und Kundendienstarbeiten erfolgen ohne Haf tung für Folgeschäden. Die Berechnung erfolgt gemäß unseren 
Montagebedingungen. 

 
14. Erfüllungsort und Gerichtsstand: 
Erfüllungsort und Gerichtsstand, auch bei Wechselverbindlichkeiten, ist für beide Teile Essen. Wir sind jedoch auch berechtig t, am 

Hauptsitz des Bestellers zu klagen. Für die Rechtsentscheidung ist stets das deutsche Recht maßgebend.  
 
15. Sonstiges: 

Die Ungültigkeit einzelner Bestimmungen berührt die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen dieser Geschäf tsbedingungen nicht. F ür 
alle aus diesen „Allgemeinen Geschäf tsbedingungen“ nicht aufgeführten Punkte gilt das jeweilige Handelsrecht.  


